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Antwort von Herrn Cioloş

im Namen der Kommission
(27.6.2011)

Die Kommission prüft derzeit den slowenischen Antrag auf Eintragung der Bezeichnung „Štajersko Prekmursko Bučno Olje“ im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates
. Gegen die Eintragung dieser Bezeichnung sind mehrere Einsprüche eingelegt worden. Zwischen den betroffenen Parteien konnte keine einvernehmliche Regelung erzielt werden. Daher muss die Kommission gemäß Artikel 7 Absatz 5 Unterabsatz 3 der betreffenden Verordnung unter angemessener Berücksichtigung der redlichen und ständigen Verwendung und der tatsächlichen Verwechslungsgefahr eine Entscheidung erlassen. In diesem Zusammenhang werden die Tatsache, dass die Bezeichnung „Steierisches Kürbiskernöl“ bereits im Rahmen der genannten Verordnung eingetragen worden ist, und die in den Einsprüchen zum Ausdruck gebrachten Bedenken gebührende Berücksichtigung finden.
Zum gegenwärtigen Verfahrenszeitpunkt kann sich die Kommission angesichts der gegenwärtig noch andauernden Prüfung nicht zu deren voraussichtlichem Ergebnis äußern.
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